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Hinweis 

 

Dieser Bericht enthält genaue Darstellungen und Beschreibungen der Lagen von Brutplätzen stö-

rungsempfindlicher und z. T. streng geschützter Arten und ist daher nur für den internen Gebrauch 

bzw. für die Abstimmung mit den zuständigen Behörden vorgesehen und darf in dieser Form nicht 

veröffentlicht werden. K&S UMWELTGUTACHTEN übernimmt keine Verantwortung für eventuelle ord-

nungs- oder strafrechtlich relevante Schäden oder Störungen streng geschützter Arten aufgrund der 

Veröffentlichung dieses Berichtes. 
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V e r a n l a s s u n g  

 
1 VERANLASSUNG 

Die unlimited energy GmbH plant unter der Projektbezeichnung "WP Manker-Protzen" die Errichtung 

und den Betrieb von Windenergieanlagen (WEA). In diesem Zusammenhang wurde K&S UMWELT-

GUTACHTEN von der unlimited energy GmbH im Jahr 2017 beauftragt, in einer ganzjährigen Studie 

die Avifauna im Plangebiet und dessen Umfeld zu erfassen und zu bewerten (K&S UMWELTGUTACH-

TEN 2018a, 2019a). Im Jahr 2017 erfolgte entsprechend der gängigen Praxis die Horstkartierung 

nach Nr. 3 der Anlage 2 "Kriterien zur Untersuchung tierökologischer Parameter" (MUGV 2013) des 

Windkrafterlasses (MUGV 2011) im 1.000 m-Radius um das Plangebiet. 

Im 2018 erfolgte eine Erfassung möglicher Brutplätze von See- und Schreiadler sowie Schwarz-

storch 3.000 m-Radius um das Plangebiet. Für alle anderen Arten wurde vorsorglich eine aktuelle 

Horstkartierung im 2.000 m-Radius um das Plangebiet durchgeführt (K&S UMWELTGUTACHTEN 2018b, 

2019b). 

Im Jahr 2019 sollte die Erfassung der Groß- und Greifvögel aktualisiert werden. Dabei sollten alle 

TAK-Arten in ihren jeweiligen Schutzradien gemäß neuer TAK (MLUL 2018a) erfasst werden. Auf-

grund der unbestimmten Festlegung von "mindestens" 1.000 m als Schutzradius für den Rotmilan, 

wurde die Horstkartierung vorsorglich im 1.500 m-Radius um das Plangebiet durchgeführt. Aus prak-

tischen Erwägungen sollte sich die Erfassung dabei nicht nur auf den Rotmilan beschränken, son-

dern alle baumbrütenden Greifvogelarten sowie die Nebelkrähen und Kolkraben berücksichtigen. 
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3 UNTERSUCHUNGSGEBIET / METHODEN 

Die Grundlagen für die Auswahl der Untersuchungsräume und -methodik bilden die Anlage 1 "Tier-

ökologische Abstandskriterien" (TAK) (MLUL 2018a) und die Anlage 2 "Kriterien zur Untersuchung 

tierökologischer Parameter" (TUK) (MLUL 2018b) des Windkrafterlasses (MUGV 2011). Außerdem 

wurden die konkreten Untersuchungsanforderungen für dieses Projekt (LFU N1 2018) sowie die 

Nachforderung zu den bereits eingereichten Unterlagen (LFU N1 2019) berücksichtigt. 

Das maximale Untersuchungsgebiet ergab sich aus dem 3.000 m-Radius um das Plangebiet. Analog 

zu den Untersuchungen in den Jahren 2017 (K&S UMWELTGUTACHTEN 2018a, 2019a) und 2018 (K&S 

UMWELTGUTACHTEN 2018b, 2019b) wurde das gesamte WEG als Plangebiet zu Grunde gelegt (Kar-

te A). 

Alle TAK-Arten sollten in ihren jeweiligen Schutzradien gemäß TAK (MLUL 2018a) erfasst werden. 

Aufgrund der unbestimmten Festlegung von "mindestens" 1.000 m als Schutzradius für den Rotmi-

lan, wurde die Horstkartierung vorsorglich im 1.500 m-Radius um das Plangebiet durchgeführt. Aus 

praktischen Erwägungen sollte sich die Erfassung dabei nicht nur auf den Rotmilan beschränken, 

sondern alle baumbrütenden Greifvogelarten sowie die Nebelkrähen und Kolkraben berücksichtigen 

(Karte A). 

Die Suche nach den Horsten erfolgte am 02.04. und 10.04.2019 (s. Tab. 1). Zu diesem Zeitpunkt 

haben die meisten Arten die Reviere besetzt und i. d. R. mit dem Nestbau oder der Horstausbesse-

rung begonnen. Es wurden alle potentiell geeigneten Gehölzstrukturen (Feldgehölze1, Baumreihen, 

Alleen usw.) in einem Radius von 1.500 m um das Plangebiet zu Fuß abgegangen, z. T. auch abge-

fahren. Die wenigen potentiell als Bruthabitat geeigneten Feldgehölze im Bereich zwischen 1.500 m 

und 3.000 m wurden gezielt angefahren. Die Lauf- und Fahrstrecken sind in der Karte A dargestellt. 

Vor allem bei den Pappelreihen ist es möglich, diese mit dem Spektiv abzuscannen, um Horste zu 

erfassen, so dass diese nicht immer abgelaufen werden müssen. Die gefundenen Horste wurden per 

GPS-Gerät markiert und am 10.04., 15.05., 07.06., 20.06., 12.07. und 22.07.2018 kontrolliert, um 

mögliche Bruten festzustellen. 

Im Frühjahr wurden die Gewässer im 500 m-Radius hinsichtlich einer Brutplatznutzung durch den 

Kranich und die Rohrweihe regelmäßig kontrolliert (Tab. 1) bzw. beobachtet, wobei die Beobachtun-

gen vor allem im Rahmen der gleichzeitig statt findenden Raumnutzungsuntersuchung zum Seead-

ler (K&S UMWELTGUTACHTEN 2019c) erfolgten. 

                                                      

1 Im 1.500 m-Radius gibt es keine größeren Waldflächen. 
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Tab. 1. Begehungstermine und Bedingungen 

Datum Zeit Tätigkeit Wetter 

21.03.19 12:00 - 13:30 Gewässerkontrolle bedeckt, schwacher Wind, 12°C 

02.04.19 12:30 - 18:40 Horstsuche sonnig, bis 16°C 

10.04.19 11:30 - 16:45 Horstsuche, Horst- 
und Gewässerkon-

trolle 

anfangs heiter, im Tagesverlauf dann zunehmend bewölkt, 
schwacher Wind, 8-??°C 

12.04.19 12:00 - 13:30 Gewässerkontrolle bewölkt, schwacher Wind, 8°C 

30.04.19 13:00 - 14:30 Gewässerkontrolle sonnig, mäßiger Wind, 15°C 

15.05.19 10:00 - 16:30 Horstkontrolle anfangs sonnig, im Tagesverlauf dann zunehmend bewölkt, ab 
ca. 13:30 Uhr bedeckt, anfangs leichter bis mäßiger Wind aus 
NO, später auffrischend, 7-14°C 

07.06.19 9:00 - 10:30 Horstkontrolle heiter, nahezu windstill, 19°C 

20.06.19 8:00 - 9:30 Horstkontrolle wolkig, frischer Wind, 20°C 

12.07.19 13:00 - 14:00 Horstkontrolle bewölkt, windstill, 25°C 

22.07.19 13:00 - 14:00 Horstkontrolle wolkig, leichter Wind, 29°C 
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In diesem Jahr wurden sieben Brutplätze des Mäusebussards ermittelt. Ein Paar brütete auf einem 

neu errichteten Horst in einem kleinen Feldgehölz südöstlich von Küdow (17, Abb. 7). Ein zweiter 

Brutplatz (18, Abb. 8) befand sich wie schon 2018 nordwestlich des WEG an der Stöffiner Straße. 

Der Horst war 2017 unbesetzt. Auf einer Eiche am Rand eine trockenen Feldsolls nordöstlich des 

WEG wurde ein neuer Horst (19, Abb. 9) sehr wahrscheinlich von einem Mäusebussard errichtet. Zu 

einer Brut kam es hier allerdings nicht. In diesem Feldgehölz gab es im Jahr 2017 schon einmal 

einen Mäusebussardhorst (20), der aber schon im Jahr 2018 nicht mehr vorhanden war. 

Ein weiterer Brutplatz (21, Abb. 10) befand sich wie im Vorjahr ca. 1.450 m südöstlich des Plange-

bietes auf einer Eiche am Rand eine trockenen Feldsolls. 

Südlich der L165 zwischen Manker und Protzen wurden drei neue Brutplätze gefunden. Dabei ist der 

Horste 22 (Abb. 11) ein Neubau, während es sich bei den Horsten 23 (Abb. 12) und 24 (Abb. 13) um 

ausgebaute Nebelkrähennester handelt. 

An dem Gewässer im westlichen Teil des WEG wurde im Jahr 2018 auf einer Eiche ein unbesetzter 

Kunsthorst installiert (25), der unbesetzt blieb. Da der Kunsthorst ohne Zustimmung des Flächenei-

gentümers installiert wurde, wurde er wieder abgebaut werden. 

Ein Kolkrabenpaar brütete auf einer Pappel am Rande eine Feldgewässers, südöstlich des Plange-

bietes. Es handelt sich dabei um einen diesjährigen Neubau (26, Abb. 14). 

Außerdem wurden zahlreiche Nester der Nebelkrähe entdeckt (Karte C), von denen mindestens 

acht besetzt waren (32, 33, 34 (Abb. 15), 35, 37, 38, 42, 44 (Abb. 16)). Bei all diesen Nestern han-

delt es sich um diesjährige Neubauten. Auch die Nester 28, 41 und 50 wurden neu gebaut. Das Nest 

50 blieb später allerdings ungenutzt, bei den Nestern 28 und 41 konnte die Nutzung nicht abschlie-

ßend geklärt werden. Gleiches gilt auch für die Nester 40 und 46. Die aus den Jahren 2017 und 

2018 bekannten Nester 27, 31, 43, 45, 49 sowie 51 bis 54 blieben ungenutzt. Die Nester 29, 30, 37, 

39, 47 und 55 waren nicht mehr auffindbar. 

Im Bereich zwischen 1.500 m und 3.000 m sind außer einigen kleinen ortsnahen Gehölzgruppen 

lediglich Baumreihen (vorwiegend Pappeln), Alleen und kleine Gehölzgruppen (vornehmlich Weiden) 

an Gewässern vorhanden (vgl. Karte A). Diese Gehölzstrukturen sind für die in diesem Bereich rele-

vanten Arten See- und Schreiadler sowie Schwarzstorch als Horststandort nicht geeignet. Dem ent-

sprechend wurden auch keine Horste der genannten Arten entdeckt. Lediglich eine Gehölzfläche 

vornehmlich aus Erlen im Grünlandbereich südlich der L165 zwischen Manker und Protzen weist ein 

wenn auch geringes Potential auf. Aber auch hier wurden keine Horste von See- und Schreiadler 

sowie Schwarzstorch gefunden. 
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